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§ 18 InfOG Gerichtlich strafbare
Handlungen

 InfOG - Informationsordnungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Wer entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine ihm aufgrund dieses Bundesgesetzes

zugänglich gewordene, nicht allgemein zugängliche klassifizierte Information der Stufe 3 oder 4 offenbart oder

verwertet, deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, die öffentliche Sicherheit, die Strafrechtspflege, die

umfassende Landesverteidigung, die auswärtigen Beziehungen oder ein berechtigtes privates Interesse zu

verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

2. (2)Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder

Mediendienstes sind nicht als Beteiligte im Sinne von § 12 Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zu behandeln,

soweit sich ihre Handlung auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung der Information

beschränkt.
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